






Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs-

und Bestattungswesen der Gemeinde Blankensee

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern vom
13.Juli 2011 i.V.m. §§ l und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom
12.04.2005 hat die Gemeinde Blankensee am ^4-/T0.2ß20folgende Erste
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen beschlossen:

Artikel l
Änderung der Satzung

Die Gebührensatzung vom 01.10.2019 wird wie folgt geändert:

§ 7 Belegungsgebühren

4.Anonyme/Halbanonyme Grabstätten

4.1. Anonyme Grabstätten 400,00 €

4.2 Halbanonyme Grabstätten mit Anbringung Namenstafel (c00(00-^
Die Anbringung des Namens wird durch die Friedhofsverwaltung
beauftragt. Die Kosten hierfür werden entsprechend der

Rechnungslegung durch das Steinmetzunternehmen auf die

Angehörigen umgelegt.

§ 12 Inkrafttreten

Die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das

Friedhofs-und Bestattungswesen der Gemeinde Blankensee tritt am Tag
naqft|i der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

/<^~w^
ikea-s e%:f%^^^: 00. "ZOZo

^:-^^ '^\
BI

a

fft1&
Bür'ger^t^t^" ,^

Mül




